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Sehr geehrte Mandantin, 

sehr geehrter Mandant, 

der Bundesrat hat dem Zukunftsfinanzierungsgesetz 

zugestimmt. Wir stellen Ihnen die ab dem 01.01.2024 

geltenden gesetzlichen Neuregelungen vor. Zudem 

beleuchten wir, wie der Grundlohn bei steuerfreien 

Zuschlägen für Sonntags-, Feiertags- oder Nachtar-

beit zu berechnen ist. Der Steuertipp befasst sich mit 

steuerfreien Arbeitgeberbeihilfen und -unterstützungen 

für die durch den Ukraine-Krieg Geschädigten. 

 

GESETZGEBUNG 

Zukunftsfinanzierungsgesetz ist beschlossene Sa-

che 

 

Das Zukunftsfinanzierungsgesetz hat die parlamenta-

rischen Hürden genommen und ist damit in Bezug auf 

die steuerlichen Regelungen ab dem 01.01.2024 an-

wendbar. Gegenüber dem Gesetzentwurf (vgl. Aus-

gabe 07/23) wurde eine Reihe von Änderungen be-

schlossen. Danach gilt: 

Ab dem 01.01.2024 beträgt der Freibetrag für die 

Überlassung von Vermögensbeteiligungen 2.000 € pro 

Jahr (bisher 1.440 €). Dieser Freibetrag kann -

 abweichend vom ursprünglichen Gesetzentwurf - wei-

terhin auch bei reinen Gehaltsumwandlungen genutzt 

werden. Daneben sind auch sogenannte Matching-

Modelle (gemeinsame Finanzierung der Vermögens-

beteiligung durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer) mög-

lich. 

Die Inanspruchnahme des Freibetrags setzt voraus, 

dass die Beteiligung allen Arbeitnehmern offensteht, 

die zum Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots 

mindestens ein Jahr ununterbrochen in einem gegen-

wärtigen Dienstverhältnis zum Unternehmen des 

Arbeitgebers stehen. Einzubeziehen sind auch gering-

fügig Beschäftigte, Teilzeitkräfte, Auszubildende und 

weiterbeschäftigte Rentner. In einem gegenwärtigen 

Dienstverhältnis stehen neben aktiv Beschäftigten 

auch Arbeitnehmer, deren Dienstverhältnis während 

des Mutterschutzes, der Elternzeit oder aufgrund einer 

vertraglichen Vereinbarung über eine befristete Tätig-

keit im Ausland ruht oder die sich in der Freistellungs-

phase einer Altersteilzeit befinden. Personen, die aus-

schließlich Versorgungsbezüge beziehen, stehen da-

gegen nicht mehr in einem gegenwärtigen Dienstver-

hältnis. 

Bisher greift die aufgeschobene Besteuerung nur bei 

Arbeitnehmern von Kleinst- sowie kleinen und mittle-

ren Unternehmen (KMU). Um den Anwendungsbereich 

der Vergünstigung zu vergrößern, werden die 

„Grenzwerte“ wie folgt angehoben: Verdoppelung der 

Schwellenwerte beim Umsatz von 50 Mio. € auf 100 

Mio. € bzw. bei der Jahresbilanzsumme von 43 Mio. € 

auf höchstens 86 Mio. €, Vervierfachung der Mitarbei-

terzahl von weniger als 250 Beschäftigte auf weniger 

als 1.000 Arbeitnehmer, keine Überschreitung der 

Schwellenwerte in einem der letzten sieben statt wie 

bisher lediglich zwei Jahre, Ausdehnung des Grün-

dungszeitraums für Start-ups von zwölf auf 20 Jahre. 
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Die Besteuerung des geldwerten Vorteils erfolgt 

nach geltendem Recht spätestens zwölf Jahre nach 

Übertragung der Vermögensbeteiligung. Sie muss ab 

2024 (spätestens) nach 15 Jahren vorgenommen wer-

den. Die Verschiebung des Besteuerungszeitpunkts 

gilt ausweislich der Gesetzesbegründung auch für 

Vermögensbeteiligungen, die vor 2024 übertragen 

wurden. 

Hinweis: Von der Einführung einer Konzernklausel bei 

der aufgeschobenen Besteuerung wurde - abweichend 

vom ursprünglichen Gesetzentwurf - Abstand genom-

men. 

Bei neugegründeten Unternehmen erhalten Arbeit-

nehmer die Gesellschaftsanteile typischerweise nicht 

vom Arbeitgeber selbst, sondern von den (Gründungs-

)Gesellschaftern. Auch diese Fallgestaltung eröffnet 

ab 2024 die Möglichkeit der aufgeschobenen Besteue-

rung. Zudem werden nahezu ausschließlich vinkulier-

te Anteile als Mitarbeiterkapitalbeteiligung gewährt. 

Hier liegt erst zum Zeitpunkt der Zustimmung der Ge-

sellschaft in Bezug auf die Übertragung ein steuerli-

cher Lohnzufluss vor. Die Zustimmung der Gesell-

schaft und die Übertragung der Vermögensbeteiligun-

gen durch den Arbeitnehmer erfolgen regelmäßig im 

zeitlichen Zusammenhang. Daher würde der Geset-

zeszweck, nämlich Arbeitnehmer von Start-ups mit ei-

ner aufgeschobenen Besteuerung zu fördern, verfehlt. 

Das Gesetz wurde entsprechend ergänzt, um dieses 

Ziel auch bei der Übertragung vinkulierter Anteile zu 

erreichen. Die Regelung gilt erstmals für ab dem 

01.01.2024 übertragene Vermögensbeteiligungen - al-

lerdings nur, wenn der Arbeitnehmer der aufgescho-

benen Besteuerung zustimmt. 

Auf die beabsichtigte Anhebung des Höchstbetrags für 

die Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage bei der 

Überlassung von Vermögensbeteiligungen von derzeit 

400 € jährlich auf 1.200 € jährlich wurde verzichtet. Al-

so bleibt es bei einer höchstmöglichen Arbeitnehmer-

Sparzulage von 80 € jährlich (20 % von 400 €). Aller-

dings wurde die bisherige Einkommensgrenze für die 

Gewährung der Arbeitnehmer-Sparzulage bei der 

Überlassung von Vermögensbeteiligungen auf 

40.000 € für Ledige bzw. 80.000 € für zusammen ver-

anlagte Ehegatten verdoppelt. 

AUSWÄRTSTÄTIGKEITEN  

Neue Auslandsreisekostensätze 2024 

 

Die Finanzverwaltung hat für Verpflegungsmehrauf-

wendungen und Übernachtungskosten auf Aus-

landsreisen neue Pauschbeträge bekanntgegeben. 

Die neuen Pauschalen gelten für Reisetage ab dem 

01.01.2024. 

Bei eintägigen Reisen in das Ausland ist der entspre-

chende Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im 

Ausland maßgebend.  

Bei mehrtägigen Reisen in verschiedenen Staaten gilt 

für die Ermittlung der Verpflegungspauschalen am An- 

und Abreisetag sowie an den Zwischentagen (Tagen 

mit 24 Stunden Abwesenheit) Folgendes: 

 Bei der Anreise vom Inland ins Ausland oder vom 

Ausland ins Inland, jeweils ohne Tätigwerden, ist 

der entsprechende Pauschbetrag des Ortes maß-

gebend, der vor 24 Uhr Ortszeit erreicht wird. 

 Bei der Abreise vom Ausland ins Inland oder vom 

Inland ins Ausland ist der entsprechende Pausch-

betrag des letzten Tätigkeitsortes maßgebend. 

 Für die Zwischentage ist der entsprechende 

Pauschbetrag des Ortes maßgebend, den der Ar-

beitnehmer vor 24 Uhr Ortszeit erreicht. 

Schließt sich an den Tag der Rückreise von einer 

mehrtägigen Auswärtstätigkeit zur Wohnung  

oder ersten Tätigkeitsstätte eine weitere ein- oder 

mehrtägige Auswärtstätigkeit an, ist für diesen Tag nur 

die höhere Verpflegungspauschale zu berücksichtigen. 

Bei der Gestellung von Mahlzeiten durch den Arbeit-

geber oder auf dessen Veranlassung durch einen Drit-

ten ist die Kürzung der Verpflegungspauschale tages-

bezogen vorzunehmen, das heißt von der für den je-

weiligen Reisetag maßgebenden Verpflegungspau-

schale für eine 24-stündige Abwesenheit. Das gilt un-

abhängig davon, in welchem Land die jeweilige Mahl-

zeit zur Verfügung gestellt wurde. 

Beispiel: Der Arbeitnehmer kehrt am Dienstag von ei-

ner mehrtägigen Auswärtstätigkeit in Straßburg zu sei-

ner Wohnung zurück. Nachdem er Unterlagen und 

neue Kleidung eingepackt hat, reist er zu einer weite-

ren mehrtägigen Auswärtstätigkeit nach Kopenhagen 

weiter. Er erreicht Kopenhagen um 23 Uhr. Die Über-

nachtungen - jeweils mit Frühstück - wurden vom Ar-

beitgeber im Voraus gebucht und bezahlt. 

Für Dienstag ist nur die höhere Verpflegungspauscha-

le von 50 € (Rückreisetag von Straßburg: 36 €, Anrei-

setag nach Kopenhagen: 50 €) anzusetzen. Aufgrund 

der Gestellung des Frühstücks im Rahmen der Über-

nachtung in Straßburg ist die Verpflegungspauschale 

um 15 € (20 % der Verpflegungspauschale Kopenha-

gen für einen vollen Kalendertag: 75 €) auf 35 € zu 

kürzen. 

Für die in der amtlichen Bekanntmachung nichterfass-

ten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbe-

trag maßgebend. Für nichterfasste Übersee- und Au-

ßengebiete eines Landes ist jeweils der für das Mutter-

land geltende Pauschbetrag maßgebend. 

Die neuen Pauschbeträge für Übernachtungskosten 

sind ausschließlich in den Fällen der Arbeitgeberer-

stattung anwendbar. Für den Werbungskostenabzug 

sind die tatsächlichen Übernachtungskosten nachzu-

weisen. 
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Hinweis: Die vorstehenden Regelungen gelten ent-

sprechend für Geschäftsreisen Selbständiger in aus-

ländische Staaten sowie für doppelte Haushaltsfüh-

rungen im Ausland. 

 

BETRIEBSVERANSTALTUNGEN  

Die Verfassungsbeschwerde zur Vorteilsermittlung 

ist gescheitert 

 

Betriebsveranstaltungen sind Veranstaltungen auf be-

trieblicher Ebene, die gesellschaftlichen Charakter ha-

ben (z.B. Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Jubilä-

umsfeiern). Ob die Veranstaltung vom Arbeitgeber, 

Betriebsrat oder Personalrat durchgeführt wird, ist un-

erheblich. Soweit die Zuwendungen des Arbeitgebers 

für bis zu zwei solcher Veranstaltungen jährlich den 

Betrag von 150 € (bis einschließlich 2023: 110 €) je 

Betriebsveranstaltung und teilnehmenden Arbeitneh-

mer nicht übersteigen, gehören sie nicht zu den Ein-

künften aus nichtselbständiger Arbeit. Das gilt aller-

dings nur, wenn die Teilnahme an der Betriebsveran-

staltung allen Angehörigen des Betriebs oder eines 

Betriebsteils offensteht. 

Im Übrigen kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer mit 

einem Pauschsteuersatz von 25 % erheben, soweit 

er steuerpflichtigen Arbeitslohn aus Anlass von Be-

triebsveranstaltungen zahlt. 

Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils sind laut 

Bundesfinanzhof alle mit der Veranstaltung unmittelbar 

zusammenhängenden Aufwendungen des Arbeitge-

bers anzusetzen. Das gilt ungeachtet dessen, ob sie 

beim Arbeitnehmer einen Vorteil begründen können. 

Die danach zu berücksichtigenden Aufwendungen 

(Gesamtkosten) des Arbeitgebers sind zu gleichen 

Teilen auf die bei der Betriebsveranstaltung anwe-

senden Teilnehmer aufzuteilen. Die hiergegen gerich-

tete Verfassungsbeschwerde hat das Bundesverfas-

sungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen. 

 

ZUSCHLÄGE 

Der maßgebende Grundlohn ist nach dem An-

spruchsprinzip zu ermitteln 

 

Zuschläge, die für tatsächlich geleistete Sonntags-, 

Feiertags- oder Nachtarbeit neben dem Grundlohn 

gezahlt werden, sind in Höhe bestimmter Prozentsätze 

des Grundlohns steuerfrei. Der für die Bemessung der 

steuerfreien Zuschläge maßgebende Grundlohn ist der 

laufende Arbeitslohn, der dem Arbeitnehmer bei der 

für ihn geltenden regelmäßigen Arbeitszeit für den je-

weiligen Lohnzahlungszeitraum arbeitsvertraglich zu-

steht. Er ist in einen Stundenlohn umzurechnen und 

steuerlich mit höchstens 50 € pro Stunde anzusetzen. 

Ob und in welchem Umfang der Grundlohn dem Ar-

beitnehmer steuerlich tatsächlich zufließt, ist laut 

Bundesfinanzhof (BFH) für die Bemessung der Steuer-

freiheit der Zuschläge ohne Belang. Im Streitfall hatte 

der Arbeitgeber aufgrund einer Gehaltsumwandlung 

Zahlungen an eine Unterstützungskasse erbracht. Der 

BFH hat auch diese Zahlungen ungeachtet dessen 

zum Grundlohn gerechnet, dass die gezahlten Beiträ-

ge dem Arbeitnehmer steuerlich nicht zugeflossen wa-

ren. 

 

KRISE  

Wenn eine rückgedeckte Pensionszusage vorzeitig 

abgelöst wird 

 

Eine Abfindungszahlung an den beherrschenden Ge-

sellschafter-Geschäftsführer bei vorzeitiger Ablösung 

einer rückgedeckten Pensionszusage im Krisenfall ist 

laut Finanzgericht Münster keine verdeckte Gewinn-

ausschüttung. Das gilt zumindest dann, wenn die Ab-

findung im Vorhinein durch Gesellschafterbeschluss 

und Vereinbarung eines Abfindungsplans fixiert wurde 

und im zeitlichen und sachlichen Zusammenhang mit 

weiteren durchgreifenden Sanierungsmaßnahmen zu-

gunsten der Gesellschaft erfolgte. Damit war die Ab-

findung im Streitfall als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu 

erfassen. 

 

BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG  

Wie sich ein schuldrechtlicher Versorgungsaus-

gleich auswirkt 

 

Die Finanzverwaltung hat ihr bundeseinheitliches An-

wendungsschreiben zur steuerlichen Behand-lung von 

Leistungen im Zusammenhang mit einem schuldrecht-

lichen Versorgungsausgleich in Scheidungsfällen ak-

tualisiert. Hieraus ergibt sich im Hinblick auf Betriebs-

renten und Versorgungsbezüge Folgendes: 

Freiwillige Wiederauffüllungszahlungen der aus-

gleichspflichtigen Person in die gesetzliche Renten-

versicherung oder in einen Rürup-Vertrag sind im Jahr 

der Zahlung bis zum maßgebenden Höchstbetrag als 

Sonderausgaben berücksichtigungsfähig.  

Demgegenüber sind Zahlungen des Ausgleichspflich-

tigen zur Auffüllung eines geminderten Versorgungs-

anspruchs gegenüber seinem Arbeitgeber im Jahr der 

Zahlung als vorweggenommene Werbungskosten bei 

den Lohneinkünften anzusetzen, da hierdurch höhere 

Versorgungsbezüge erzielt werden. 

Ein Versorgungsbezug wird bei einem schuldrechtli-

chen Versorgungsausgleich bei der ausgleichspflichti-

gen Person um den Versorgungsfreibetrag und den 

Zuschlag zum Versorgungsfreibetrag gekürzt. Die 

ausgleichsberechtigte Person muss die Ausgleichs-

zahlungen in entsprechendem Umfang versteuern. 
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Beispiel: Betragen die steuerpflichtigen Versorgungs-

bezüge nach Abzug der Freibeträge 17.972 €, kann 

die ausgleichspflichtige Person höchstens 8.986 € 

(50 %) als Sonderausgaben abziehen. Die aus-

gleichsberechtigte Person muss denselben Betrag 

(abzüglich Werbungskosten bzw. gegebenenfalls 

Pauschbetrag von 102 €) als sonstige Einkünfte ver-

steuern. 

 

VORRUHESTANDSGELD  

Eine Altersrente wirkt sich auf die beitragsrechtli-

che Behandlung aus 

 

Das Vorruhestandsgeld ist bekanntlich lohnsteuer- und 

beitragspflichtig in der Renten-, Kranken- und Pflege-

versicherung. 

Die Spitzenorganisationen der Sozialversicherung ha-

ben erörtert, welche Auswirkungen der Bezug einer Al-

tersrente auf die versicherungsrechtliche Beurteilung 

des Vorruhestandsgeldes hat. Sie kamen zu dem Er-

gebnis, dass die Versicherungspflicht aufgrund des 

Bezugs von Vorruhestandsgeld ab dem Zeitpunkt en-

det, ab dem  

 eine vorgezogene Altersrente (unerheblich, ob mit 

oder ohne Abschläge) bezogen wird oder  

eine vorgezogene Altersrente ohne Abschläge bean-

sprucht werden kann, spätestens jedoch mit Errei-

chen der Regelaltersgrenze bzw. dem Anspruch 

auf eine Regelaltersrente. 

 

STEUERTIPP  

Ukraine-kriegsgeschädigte Arbeitnehmer können 

weiter unterstützt werden 

 

Die Finanzverwaltung hat die für Arbeitgeber gelten-

den Regelungen zu steuerfreien Beihilfen und Unter-

stützungen für ihre vom Ukraine-Krieg geschädigten 

Arbeitnehmer bis zum 31.12.2024 verlängert. Somit 

gilt weiterhin Folgendes: 

Steuerfrei sind neben Beihilfen und Unterstützungen 

auch Zinszuschüsse und Zinsvorteile bei Darlehen, 

die im unmittelbaren Zusammenhang mit den Kriegs-

schäden in der Ukraine aufgenommen worden sind, 

wobei das Darlehen die Schadenshöhe nicht überstei-

gen darf. 

 

Ebenfalls steuerfrei bis zum 31.12.2024 sind 

 die Nutzungsüberlassung eines Kfz an Arbeitneh-

mer, deren privates Fahrzeug durch die Kriegser-

eignisse nicht mehr verfügbar ist, 

 die Nutzungsüberlassung von Wohnungen oder 

Unterkünften, wenn die vom Arbeitnehmer bisher 

genutzte Bleibe durch die Kriegshandlungen un-

bewohnbar geworden ist, 

 die Gewährung von unentgeltlicher Verpflegung an 

Arbeitnehmer, die sich nicht selbst versorgen kön-

nen, 

 die Nutzungsüberlassung anderer Sachen, wenn 

entsprechende Güter des Arbeitnehmers durch die 

Kriegsereignisse nicht mehr verfügbar sind oder 

die Überlassung der Schadensbeseitigung dient, 

und 

 die Übereignung von gebrauchten Gegenständen 

zum Zweck der Ausstattung der Wohnung oder der 

Unterkunft eines Arbeitnehmers, der die Ukraine 

aufgrund der Kriegsereignisse verlassen hat. 

Die steuerfreien Leistungen sind im Lohnkonto des 

Arbeitnehmers aufzuzeichnen. Dabei ist auch zu do-

kumentieren, dass der Arbeitnehmer durch die Kriegs-

handlungen zu Schaden gekommen ist. Der Arbeit-

nehmer hat gegenüber dem Arbeitgeber durch ent-

sprechende Angaben die Schadenshöhe glaubhaft zu 

machen und deshalb erhaltene oder zu erwartende 

Zuwendungen anzugeben. 

Diese Ausführungen gelten entsprechend für Arbeit-

geberleistungen zur Unterstützung von Angehörigen 

des Arbeitnehmers. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Team der AWI TREUHAND 
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